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Öffentliche Sitzung 
 
 

Auszug aus der Niederschrift der 2. Sitzung des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt 

des Rates der Stadt Meckenheim vom 23.10.2014 
 
 
6 Bebauungsplan Nr. 110 "Am Viethenkreuz I"  

- Abwägungs- und Satzungsbeschluss - 
V/2014/02224
/1 

 
1. Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan Nr. 110 “Am Viethenkreuz I“ in 

der Zeit vom 10.04.2014 bis einschließlich 12.05.2014 öffentlich ausgelegen 
hat. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Öffentlichkeit wurden fristgerecht informiert. 

 
Die während der öffentlichen Auslegung vom 10.04.2014 bis einschließlich 
12.05.2014 vorgebrachten Anregungen und Hinweise und Stellungnahmen 
von Trägern öffentlicher Belange sowie von Bürgern wurden geprüft. Der in 
der als Anlage beigefügten Abwägungsliste formulierten 
Beschlussempfehlungen der Verwaltung, als Ergebnis der Abwägung, wird 
zugestimmt. 
- Anlagen 1 und 2 – 
 

2. Satzungsbeschluss 
Der Bebauungsplan Nr. 110 “Am Viethenkreuz I“ wird gemäß § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15.Juli 2014 (BGBl. I S. 954) in Verbindung mit § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194) auf der 
Grundlage der vorliegenden Plankarte samt Begründung mit Umweltbericht, 
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag als Satzung beschlossen. 
- Anlagen 3 bis 6 - 
 
In Ergänzung wird die Aufnahme folgender gestalterischer Festsetzung in 
den Bebauungsplan unter Punkt  
2. Festsetzung auf Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB und § 86 BauONRW  
beschlossen: 
 
2.2 Einfriedungen 
 
Ergänzend zur Satzung der Stadt Meckenheim über besondere 
Anforderungen an Einfriedungen (Einfriedungssatzung) gilt: 

 
Als ergänzende gestalterische Festsetzung zur Einfriedung wird zwischen 
privaten Gärten zu den direkt angrenzenden, bestehenden 
Bebauungsplangebieten (115 „Auf’m Acker“, 40 „Hilberather Straße“, 13 
„Falkenweg“, 39 „Schulstraße - Kirchstraße“ und 35 „Waldweg“) festgesetzt, 
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dass als Grundstücksabtrennung zwischen diesen privaten Gärten nur 
Hecken bis 2 m Höhe auch in Verbindung mit Maschendraht- und 
Stabgitterzäune zulässig sind. Blickdichte Einfriedungen, z.B. 
Holzflechtzäune und Mauern, sind unzulässig. 

 
Beschluss: Einstimmig 

Ja-Stimmen 10  Nein-Stimmen 0  Enthaltung 3   
  
 
 
Die CDU-Fraktion schlägt vor, dass in den textlichen Festsetzungen unter Ziffer 2 
ein Punkt 2.2 mit folgendem Wortlaut aufgenommen wird:  
„Als ergänzende gestalterische Festsetzung zur Einfriedung wird zwischen 
privaten Gärten zu den direkt angrenzenden, bestehenden Bebauungsplangebiet 
B-Plan 115 „Auf’m Ackerfestgesetzt, dass als Grundstücksabtrennung zwischen 
diesen privaten Gärten nur Hecken bis 2 m Höhe auch in Verbindung mit 
Maschendraht- und Stabgitterzäune zulässig sind. Blickdichte Einfriedungen, z.B. 
Holzflechtzäune und Mauern, sind unzulässig. 
 
Auf Nachfrage bestätigt die Verwaltung, dass eine solche gestalterische 
Festsetzung wirksam ist und bereits in anderen Bebauungsplänen der Stadt 
gewählt wurde. Durch die Festsetzung bestehe weiter keine Verpflichtung zur 
Pflanzung einer Hecke. Dem Eigentümer bleibe frei zu entscheiden, ob er 
überhaupt eine Einfriedung wünscht, und nur falls er sich für eine Einfriedung 
entscheidet, muss diese in Form einer Hecke erfolgen. Die Hecke könne auch 
blickdicht sein. Ausgeschlossen seien blickdichte Wände, Paneelen oder Mauern.  
Für bestehende blickdichte Einfriedungen wie bestehende Mauern vonseiten der 
vorhandenen Bebauung, gelte ein Bestandsschutz.  
 
Vonseiten der Verwaltung wird eine Ergänzung des Antragstextes empfohlen, die 
sich nicht nur auf das angrenzende Bebauungsplangebiet „Auf´m Acker“ bezieht, 
sondern insgesamt die angrenzenden B-Pläne einschließt. 
Der Verwaltungsvorschlag lautet: 
 

In Ergänzung wird die Aufnahme folgender gestalterischer Festsetzung in 
den Bebauungsplan unter Punkt  
2. Festsetzung auf Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB und § 86 BauONRW  
beschlossen: 
 
2.2 Einfriedungen 
 
Ergänzend zur Satzung der Stadt Meckenheim über besondere 
Anforderungen an Einfriedungen (Einfriedungssatzung) gilt: 

 
Als ergänzende gestalterische Festsetzung zur Einfriedung wird zwischen 
privaten Gärten zu den direkt angrenzenden, bestehenden 
Bebauungsplangebieten (115 „Auf’m Acker“, 40 „Hilberather Straße“, 13 
„Falkenweg“, 39 „Schulstraße - Kirchstraße“ und 35 „Waldweg“) festgesetzt, 
dass als Grundstücksabtrennung zwischen diesen privaten Gärten nur 
Hecken bis 2 m Höhe auch in Verbindung mit Maschendraht- und 
Stabgitterzäune zulässig sind. Blickdichte Einfriedungen, z.B. 
Holzflechtzäune und Mauern, sind unzulässig. 
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Nach Beendigung der fraktionsübergreifenden Diskussion gibt der 
Ausschussvorsitzende die beiden Tagesordnungspunkte einzeln zur Abstimmung 
frei. 
 
 
 
 
Meckenheim, den 15.12.2014 
 
 
 
Heike Steinkemper  
Schriftführerin  
 

 
 


